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Aus dem Ortsgemeinderat 
 

Am 04.03.2020 fand in Steffeln, im Jugend- und Dorfgemeinschaftshaus, unter Vorsitz von 
Ortsbürgermeisterin Sonja Blameuser eine öffentliche und anschließend nichtöffentliche Sitzung des 
Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Steffeln statt. 

Aus der öffentlichen Sitzung: 
 
Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2019 nach 2020 
Der Ortsgemeinderat beschließt die Übertragung nach § 17 Abs. 1 GemHVO für ordentliche Aufwendungen 
und ordentliche Auszahlungen. 
 
Ersatzbeschaffung der Haustüren am Gemeindehaus Auel sowie von Nebeneingangstüren am 
Sportplatzgebäude Auel - Auftragsvergabe 
Der Ortsgemeinderat beschließt die Aufträge im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wie 
folgt zu erteilen: 
Türen Gemeindehaus Auel: Fa. Berlingen 
Türen Sportplatzgebäude Auel: Fa. Berlingen 
 
 
Einzäunung der Gastankanlagen am Gemeindehaus Auel, am Sportplatzgebäude Auel und am Friedhof 
Auel - Auftragsvergabe 
Der Ortsgemeinderat beschließt die Vergabe der Zaunanlage an den wirtschaftlichsten Bieter Firma Uwe 
Arens im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 
 
 
Teilnahme am Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" 2020 
Der Ortsgemeinderat beschließt, dass Steffeln am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2020 
teilnimmt. 
 
 
Fehlende Rechtsverordnung Wasserschutzgebiets Steffeln - Brief an SGD Nord 
Der Ortsgemeinderat überstützt die Petition (Brief an die SGD-Nord) einstimmig. 
 
 
Anpassung der Richtlinien zur Nutzung des Gemeindehaus Steffeln 
Die Ortsbürgermeisterin informiert darüber, dass es im Gemeindehaus Steffeln häufig Komplikationen über 
den Umfang der Nutzung des Gemeindehauses gibt. Hier wird gegebenenfalls eine Gebührenanpassung bei 
mehrtägiger Nutzung erfolgen.  Der Ortsgemeinderat beschließt, folgende Ergänzungen in den Mietvertrag 
aufzunehmen: 
Der Aufbau sollte ab 12.00 Uhr am Vortrag der Veranstaltung erfolgen. 
Der Abbau hat bis 18.00 Uhr des Folgetages der Veranstaltung zu erfolgen. 
Für jeden weiteren Tag der Inanspruchnahme ist die Hälfte des täglichen Nutzungsentgeltes zu zahlen. 
 
Freigabe Pressemitteilung: 
 
 
_____________________________ 
Sonja Blameuser, Ortsbürgermeisterin 
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